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4. Änderung des Flächennutzungsplanes

„Änderung der Konzentrations  ächen für Windkraftan-

lagen“

hier:   Bekanntmachung der frühzeitigen Beteiligung der 

Öff entlichkeit zur 4. Änderung des Flächennutzungs-

planes nach § 3 Abs. 1 BauGB  

Der Ausschuss für Bauen, Verkehr und Sport der Stadt Castrop-Rauxel 

hat in seiner Sitzung am 19.04.2018 beschlossen, den Flächennut-

zungsplan im Zusammenhang mit den beiden dargestellten Konzent-

rations  ächen für Windkraftanlagen zu ändern.

Der Planbereich der 4. Flächennutzungsplanänderung umfasst das 

gesamte Gebiet der Stadt Castrop-Rauxel. Er ist der nachstehenden 

Übersichtsskizze zu entnehmen.

Die beiden im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Castrop-

Rauxel dargestellten „Konzentrations  ächen für Windkraftanlagen“ im 

Norden sowie Südosten des Stadtgebietes entsprechen nicht mehr 

den aktuellen rechtlichen Anforderungen zur Standortauswahl für 

Windkraftanlagen. 

In der Ausweisung bestehen Schwachstellen, die ggf. zu einer Unwirk-

samkeit der Konzentrations  ächen führen können, zumindest aber zu 

rechtlichen Unsicherheiten in der Anwendung dieser Zonen, etwa im 

Rahmen der Genehmigungsplanung, führen.

Ziel der 4. Änderung des Flächennutzungsplanes ist es, diese Schwä-

chen zu beheben und in Bezug auf die Windenergienutzung wieder 

klare planungsrechtliche Verhältnisse zu schaff en.

Die Planung neuer Konzentrations  ächen mit einer damit einherge-

henden Ausschlusswirkung von Windkraftanlagen im übrigen Stadt-

gebiet i. S. d. § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB wird seitens der Stadt Castrop-

Rauxel als nicht erfolgversprechend eingeschätzt. Die hierzu im Zuge 

des Änderungsverfahrens durchgeführte Untersuchung ergab, dass 

eine räumliche Steuerung der Windenergienutzung insbesondere auf-

grund einer Vielzahl vorhandener Wohngebäude im Außenbereich 

nicht möglich ist.

Die Stadt Castrop-Rauxel beabsichtigt daher, die bestehenden Konzen-

trations  ächen mit der damit verbundenen Ausschlusswirkung für die 

Errichtung von Windkraftanlagen an anderer Stelle im Stadtgebiet 

aufzuheben. Windkraftanlagen werden damit wieder gemäß § 35 Abs. 

1 Nr. 5 BauGB im gesamten Außenbereich privilegiert zulässig, wenn 

die Erschließung gesichert ist und öff entliche Belange nicht entgegen-

stehen.

Die Zulässigkeit der Windkraftanlagen ist künftig unter Berücksichti-

gung sämtlicher zu beachtender Belange im Zuge eines Baugenehmi-

gungs- oder immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens 

nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz zu prüfen.

Die Lage der beiden im FNP dargestellten Konzentrations  ächen für 
Windkraftanlagen sind in der obigen Übersichtsskizze mit den Num-
mern 1 und 2 gekennzeichnet.

Nach § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) wird der Öff entlichkeit Gele-
genheit gegeben, sich über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie 
die wesentlichen Auswirkungen der Planung zu informieren. Dazu 
kann im Rathaus der Stadt Castrop-Rauxel, Europaplatz 1, zu den all-
gemeinen Öff nungszeiten und zwar

montags, 
dienstags und donnerstags von  8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
 und  13.00 Uhr bis 16.00 Uhr ,
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mittwochs von  8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
 und 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr

und freitags von  8.00 Uhr bis 12.30 Uhr

und zwar vom 13.03.2020 bis einschließlich 17.04.2020 im Flur des 
Bereichs Stadtplanung und Bauordnung, Eingang B, 3. Etage, Einsicht 
in die Planung genommen werden. Die zur frühzeitigen Beteiligung 
bereitgestellten Unterlagen sind ebenfalls auf der Internetseite der 
Stadt Castrop-Rauxel unter http://www.castrop-rauxel.de/buergerbe-
teiligung-bauen einsehbar.

Im Rathaus ist es möglich während der o.g. Zeiten, Auskunft über den 
Inhalt der Planung zu erhalten, Anregungen und Bedenken vorzubrin-
gen und diese mit den im Planaushang benannten Ansprechpartnern 
zu erörtern. Im o.g. Beteiligungszeitraum kann die Öff entlichkeit Äu-
ßerungen und Stellungnahmen in das Verfahren einbringen. Dazu gibt 
es keine Formvorschrift – Äußerungen und Stellungnahmen können 
schriftlich, mündlich, elektronisch oder auf andere Weise an die Stadt 
Castrop-Rauxel, Bereich Stadtplanung und Bauordnung (61) weiterge-
geben werden. 

Personenbezogene Daten werden zum Zwecke des Verfahrens gespei-
chert und verarbeitet. Die Speicherung und Verarbeitung personen-
bezogener Daten erfolgt auf der Grundlage des § 3 BauGB i.V.m. Art. 6 
Abs. 1 Buchstabe e der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). 
Weitergehende Informationen zum Datenschutz und Umgang mit per-
sonenbezogenen Daten sind auf der Internetseite der Stadt Castrop-
Rauxel unter 

http://www.castrop-rauxel.de/buergerbeteiligung-bauen-datenschutz 

einsehbar.

Die frühzeitige Öff entlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB wird 
hiermit öff entlich bekannt gemacht. 

Castrop-Rauxel, 02.03.2020

K r a v a n j a

Bürgermeister

Satzung über die Zulässigkeit von Vorhaben im 
bebauten Außenbereich (Außenbereichssatzung) 
Nr. 005

Planbereich „Waltroper Straße“

hier:  Bekanntmachung des Beschlusses zur Aufstellung 
der Außenbereichssatzung nach § 2 Abs. 1 BauGB 

Der Ausschuss für Bauen, Verkehr und Sport der Stadt Castrop-Rauxel 
hat in seiner Sitzung am 20.02.2020 den folgenden Beschluss zur Auf-
stellung der Außenbereichssatzung Nr.  005, Planbereich „Waltroper 
Straße“ gefasst:

„Der Betriebsausschuss 3 beschließt, das Aufstellungsverfahren für 
eine Satzung über bebaute Bereiche im Außenbereich nach § 35 Abs. 
6 BauGB für den Planbereich „Waltroper Straße“ (Außenbereichssat-
zung Nr. 005) einzuleiten.

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ist in der zum 
Beschluss gehörenden Anlage 1 dargestellt.“

Die genauen Grenzen des Geltungsbereichs ergeben sich aus der bei-
gefügten Übersichtsskizze, die der zum Beschluss angefügten Anlage 
zur Darstellung des räumlichen Geltungsbereichs entspricht.

Die Stadt Castrop-Rauxel verfolgt mit der Aufstellung der Außenbe-
reichssatzung für den Planbereich „Waltroper Straße“ das Ziel, die 
Änderung und moderate Erweiterung der bestehenden Bebauung in 
der Splittersiedlung unter Berücksichtigung städtebaulicher Kriterien 

zu ermöglichen und zu steuern sowie gegenüber dem umgebenden, 
verbleibenden und zu schützenden Außenbereich klar und eindeutig 
abzugrenzen. Die bauliche Entwicklung über die bestehenden Außen-
grenzen der Splittersiedlung hinaus soll durch die Außenbereichssat-
zung beschränkt werden, damit das städtebauliche Ziel, eine 
unerwünschte weitergehende Bebauung und Zersiedelung des Au-
ßenbereichs zu vermeiden, besser erreicht werden kann.

In der Vergangenheit vorgebrachte verschiedene Baugesuche und die 
theoretisch räumlich gebotenen Expansionsmöglichkeiten in den Au-
ßenbereich sowie die nördlich der „Waltroper Straße“ liegenden unbe-
bauten Flächen im Kontext der Splittersiedlung gebieten die Aufstel-
lung einer Außenbereichssatzung, um eine geordnete städtebauliche 
Entwicklung zu gewährleisten. 

Es handelt sich um eine Außenbereichssatzung gemäß § 35 Abs. 6 
BauGB. Durch diese Satzung werden bestimmte öff entliche Belange 
des § 35 Abs. 3 BauGB, die dem Vorhaben normalerweise entgegenge-
halten werden könnten, zugunsten der Wohnbebauung zurückge-
stellt. Nach § 35 Abs. 6 BauGB kann eine Gemeinde für bebaute Gebie-
te im Außenbereich durch Satzung bestimmen, dass Vorhaben, die 
Wohnzwecken oder kleineren Handwerks- und Gewerbebetrieben 
dienen, nicht entgegengehalten werden kann, dass sie einer Darstel-
lung im Flächennutzungsplan über Flächen für die Landwirtschaft oder 
Wald widersprechen oder die Entstehung oder Verfestigung einer 
Splittersiedlung befürchten lassen. Eine Außenbereichssatzung sorgt 
damit zum einen für die Vereinfachung der Zulassung von sonstigen, 
nicht privilegierten Vorhaben nach § 35 Abs. 2 BauGB, zum anderen 
kann durch eine entsprechende Satzung aber auch genauer geregelt 
werden, wie und was im entsprechenden Satzungsgebiet gebaut wer-
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den darf. Die Außenbereichssatzung erleichtert die innere Entwicklung 
in der Splittersiedlung, ist jedoch kein Instrument, um einen Siedlungs-
splitter in den Außenbereich hinein zu erweitern.

Der Beschluss zur Aufstellung der Außenbereichssatzung Nr. 005, Plan-
bereich „Waltroper Straße“ wird hiermit öff entlich bekannt gemacht.

Castrop-Rauxel, 26.02.2020

K r a v a n j a

Bürgermeister 

Bebauungsplan Nr. 94

Planbereich  „Dortmunder-, Frohlinder-, Overberg-, Bodel-
schwingher-, Mengeder Straße“ bzw. „Ehe-
malige Schachtanlage Graf Schwerin“

hier: Einstellung des Bebauungsplanverfahrens  

Der Ausschuss für Bauen, Verkehr und Sport der Stadt Castrop-Rauxel 
hat in seiner Sitzung am 20.02.2020 den folgenden Beschluss zur Ein-
stellung des Bebauungsplanverfahrens Nr. 94, Planbereich „Dortmun-
der-, Frohlinder-, Overberg-, Bodelschwingher-, Mengeder Straße“ 
bzw. „Ehemalige Schachtanlage Graf Schwerin“ gefasst:

„Der Betriebsausschuss 3 beschließt, den Aufstellungsbeschluss zum 
Bebauungsplan Nr. 94, Planbereich „Dortmunder-, Frohlinder-, Over-
berg-, Bodelschwingher-, Mengeder Straße“ bzw. „Ehemalige Schacht-
anlage Graf Schwerin“ aufzuheben und das Verfahren endgültig ein-
zustellen. 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ist in den zum 
Beschluss gehörenden Anlagen 1 und 2 dargestellt.“

Die genauen Grenzen des Geltungsbereichs ergeben sich aus der bei-
gefügten Übersichtsskizze, die der zum Beschluss angefügten Anlage 
zur Darstellung des räumlichen Geltungsbereichs entspricht.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 94 liegt im Stadtteil 
Schwerin. Der circa 23ha große Planbereich erstreckt sich zwischen 
Dortmunder Straße, Frohlinder Straße, Overbergstraße, Bodelschwing-
her Straße und Mengeder Straße. 

Der Bau- und Siedlungsausschuss hat am 19.10.1983 den Beschluss zur 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 94 Planbereich „Dortmunder-, 
Frohlinder-, Overberg-, Bodelschwingher-, Mengeder Straße“ bzw. 
„Ehemalige Schachtanlage Graf Schwerin“ gefasst. Die nachfolgenden 
Gremien stimmten dem Beschluss ebenfalls zu, sodass dessen Bekannt-
machung am 14.09.1984 erfolgte. Entsprechend des damaligen Bedar-
fes an Wohnraum für die Bevölkerung Castrop-Rauxels sollte die Fläche 
als Wohnbau  äche entwickelt werden und neben Wohnungen auch 
Einrichtungen zur Deckung des täglichen Bedarfes der Bevölkerung 
bieten können. 

Diese Entwicklung wurde allerdings nicht konsequent fortgesetzt. 
Über die vergangenen Jahrzehnte fanden sporadische Entwurfsarbei-
ten und Entwicklungsversuche statt. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 94 ist mittlerweile etwa 
zur Hälfte überplant worden. Der mittlere Bereich wird durch den Be-
bauungsplan Nr. 188 „Gewerbegebiet Dortmunder Str./ Mengeder Str. 
(Graf Schwerin)“ geregelt. Ein kleinerer westlich liegender Teilbereich 
wird durch den vorhabensbezogenen Bebauungsplan Nr. V32 „Nah-
versorgungsstandort Neuroder Platz“ erfasst. 

Der östliche Bereich des Plangebietes des Bebauungsplanes Nr. 94 wird 
aktuell landwirtschaftlich, durch einen Fußballplatz und ein Betonst-
einwerk genutzt. Dieser Bereich zählt zum Außenbereich und lässt zum 

aktuellen Zeitpunkt keinen Regelungsbedarf in Form eines Bebau-
ungsplanes erkennen. Gleiches gilt für den Bereich nordwestlich des 
Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 188. Für den nordwestli-
chen Teil des Plangebietes wird ferner die Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 260 angestrebt. Unter diesen Gesichtspunkten entspricht 
die Festsetzung des alten Verfahrens nicht mehr den städtebaulichen 
Zielsetzungen und ist in wesentlichen Teilen durch andere Verfahren 
überholt. Somit ist der Aufstellungsbeschluss obsolet. 

Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 94, Planbe-
reich „Dortmunder-, Frohlinder-, Overberg-, Bodelschwingher-, Men-
geder Straße“ bzw. „Ehemalige Schachtanlage Graf Schwerin“ wird mit 
der Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses endgültig eingestellt.

Der Beschluss zur Einstellung des Bebauungsplanverfahrens Nr. 94, 
Planbereich „Dortmunder-, Frohlinder-, Overberg-, Bodelschwingher-, 
Mengeder Straße“ bzw. „Ehemalige Schacht-anlage Graf Schwerin“ 
wird hiermit öff entlich bekannt gemacht. Das Verfahren wird damit 
ohne die Aufstellung des Bebauungsplans abgeschlossen.

Castrop-Rauxel, 26.02.2020

K r a v a n j a

Bürgermeister 
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Bebauungsplan Nr. 260

Planbereich „Südliche Frohlinder Straße“

hier:  Bekanntmachung des Beschlusses zur Aufstellung 
des Bebauungsplans gem. § 2 Abs. 1 BauGB

Der Ausschuss für Bauen, Verkehr und Sport der Stadt Castrop-Rauxel 
hat in seiner Sitzung am 20.02.2020 den folgenden Beschluss zur Auf-
stellung des Bebauungsplans Nr. 260, Planbereich „Südliche Frohlinder 
Straße“ gefasst:

„Der Betriebsausschuss 3 beschließt

1. den Bebauungsplan Nr. 260, Planbereich „Südliche Frohlinder Stra-
ße“, als Bebauungsplan zur Erhaltung und Entwicklung zentraler 
Versorgungsbereiche nach § 9 Abs. 2 a BauGB aufzustellen und

2. den Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung in abschlie-
ßend ausgearbeiteter Fassung zur Einsicht für die Öff entlichkeit 
nach § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer eines Monats öff entlich auszu-
legen und im Internet bereitzustellen.

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 260 ist in der 
zum Beschluss gehörenden Anlage 1 dargestellt.“

Die genauen Grenzen des Geltungsbereichs ergeben sich aus der bei-
gefügten Übersichtsskizze, die der zum Beschluss angefügten Anlage 
zur Darstellung des räumlichen Geltungsbereichs entspricht.

Der Bebauungsplan soll zur Sicherung zentraler Versorgungsbereiche 
gem. § 9 Abs. 2a BauGB und im vereinfachten Verfahren gem. § 13 
BauGB aufgestellt werden. Im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB 
wird von der Umweltprüfung, Maßnahmen der Überwachung, vom 
Umweltbericht, von der Angabe über verfügbare umweltbezogene 
Informationen sowie von der zusammenfassenden Erklärung abgese-
hen.

Das Planungserfordernis für den Bebauungsplan Nr. 260 ergibt sich aus 
den Zielen und Empfehlungen des kommunalen Zentren- und Einzel-
handelskonzeptes 2010, das der Rat der Stadt Castrop-Rauxel in seiner 
Sitzung am 23.09.2010 als sonstige städtebauliche Planung gem. § 1 
Abs. 6 Nr. 11 BauGB beschlossen hat und welches im Oktober 2016 
fortgeschrieben wurde. Entsprechend des Zentren- und Einzelhan-
delskonzeptes sollen durch eine Steuerung des Einzelhandels die zen-
tralen Versorgungsbereiche im Stadtgebiet erhalten, gesichert und 
weiterentwickelt werden. Südlich und südwestlich grenzt unmittelbar 
an den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 260 das Nahversor-
gungszentrum Schwerin an. Aufgrund seiner geringen Entfernung zu 
einem Nahversorgungszentrum, aber auch zum Hauptversorgungs-
zentrum ist in diesem Bereich eine vorbeugende Planung geboten, um 
die bestehende Nahversorgungszentrenstruktur zu erhalten, zu si-
chern und Entwicklungsoptionen off en zu halten. Der Bebauungsplan 
soll somit der konsequenten Umsetzung des Zentren- und Einzelhan-
delskonzeptes 2016 dienen.

Vor dem Hintergrund des allgemeinen Ansiedlungsdrucks von Einzel-
handelsbetrieben und aufgrund der Lage des Plangebietes außerhalb 
der bestehenden Versorgungszentren wird mit der Aufstellung des 
Bebauungsplans Nr. 260 beabsichtigt, Neuansiedlungen von Einzel-
handel mit zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimenten in 
diesem Bereich auszuschließen. Diese gezielte Steuerung des Einzel-
handels trägt dem Ziel des Erhalts und der Entwicklung der zentralen 
Versorgungsbereiche, insbesondere des Hauptversorgungszentrums 
der Castroper Altstadt sowie der Nahversorgungszentren Rechnung. 
Da die Fläche selbst bisher nicht durch Einzelhandelsbetriebe in An-
spruch genommen wird, sich südlich angrenzend aber bereits Einzel-
handel angesiedelt hat, wird mit der Planaufstellung gleichzeitig be-
zweckt, die Struktur der bestehenden Nahversorgungszentren zu 
erhalten, zu sichern und Entwicklungsmöglichkeiten off en zu halten. 
Der Bebauungsplan soll somit der konsequenten Umsetzung des Zen-
tren- und Einzelhandelskonzeptes 2016 dienen.

Es handelt sich um einen einfachen Bebauungsplan gemäß § 30 Abs. 
3 BauGB, der ausschließlich konkretisierende Festsetzungen hinsicht-
lich der Zulässigkeit von Einzelhandelsbetrieben und der Art der ange-
botenen Sortimente triff t. Somit wird durch den Bebauungsplan be-
stimmt, dass nur bestimmte Arten der nach § 34 Abs. 1 und 2 BauGB 
zulässigen Nutzungen nicht zulässig sind.

Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 260, Planbereich 
„Südliche Frohlinder Straße“ wird hiermit öff entlich bekannt gemacht.

Castrop-Rauxel, 26.02.2020

K r a v a n j a

Bürgermeister  

Bebauungsplan Nr. 259

Planbereich „Klöcknerstraße / ehemaliges Kraftwerk“

hier:  Bekanntmachung des Beschlusses zur Aufstellung 
des Bebauungsplans nach § 2 Abs. 1 BauGB 

Der Ausschuss für Bauen, Verkehr und Sport der Stadt Castrop-Rauxel 
hat in seiner Sitzung am 20.02.2020 den folgenden Beschluss zur Auf-
stellung des Bebauungsplans Nr. 259, Planbereich „Klöcknerstraße / 
ehemaliges Kraftwerk“ gefasst:
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„Der Betriebsausschuss 3 beschließt, den Bebauungsplan Nr. 259, Plan-
bereich „Klöcknerstraße / ehemaliges Kraftwerk“ aufzustellen. 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ist in der zum 
Beschluss gehörenden Anlage 1 dargestellt.“

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 259, Planbereich „Klöck-
nerstraße / ehemaliges Kraftwerk“ umfasst eine Fläche von rund 9 ha 
und liegt im Ortsteil Habinghorst an der Grenze zum Ortsteil Rauxel, 
südöstlich der Kreuzung Habinghorster Straße (B 235) Ecke Klöckner-
straße. Bei dem Planbereich handelt es sich um die Fläche des ehema-
ligen Steinkohlekraftwerks Rauxel, das bereits zurückgebaut wurde. 

Die genauen Grenzen des Geltungsbereichs ergeben sich aus der bei-
gefügten Übersichtsskizze, die der zum Beschluss angefügten Anlage 
zur Darstellung des räumlichen Geltungsbereichs entspricht.

Der Bebauungsplan Nr. 259 dient der städtebaulichen Entwicklung und 
Zuführung einer Folgenutzung des ehemaligen Kraftwerkstandortes. 
Mittels des Bebauungsplans wird für den Geltungsbereich Planungs-
recht für gemeinbedarfs- sowie freiraumorientierte Nutzungen ge-
schaff en. 

Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 259, Planbereich 
„Klöcknerstraße / ehemaliges Kraftwerk“ wird hiermit öff entlich be-
kannt gemacht.

Castrop-Rauxel, 26.02.2020

K r a v a n j a

Bürgermeister 

Bebauungsplan Nr. 256
Planbereich „Emscherland / Wasserkreuz“

hier:   Bekanntmachung der öff entlichen Auslegung nach 
§ 3 Abs. 2 BauGB

Der Ausschuss für Bauen, Verkehr und Sport der Stadt Castrop-Rauxel 

hat in seiner Sitzung am 28.03.2019 die Aufstellung des Bebauungs-

plans Nr. 256, Planbereich „Emscherland / Wasserkreuz“ beschlossen. 

In seiner Sitzung am 20.02.2020 hat der Ausschuss für Bauen, Verkehr 

und Sport der Stadt Castrop-Rauxel den Entwurf des Bebauungsplans 

gebilligt und nachfolgenden Beschluss über die öff entliche Auslegung 

der Planunterlagen nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) gefasst: 

„Der Betriebsausschuss 3 nimmt den Entwurf des Bebauungsplans Nr. 

256, Planbereich „Emscherland / Wasserkreuz“ einschließlich Begrün-

dung und Umweltbericht zur Kenntnis und beauftragt die Verwaltung 

den Entwurf des Bebauungsplans mit Begründung einschließlich Um-

weltbericht, den Fachgutachten und den vorliegenden umweltbezo-

genen Informationen in abschließend ausgearbeiteter Fassung zur 

Einsicht für die Öff entlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer 

mindestens eines Monats öff entlich auszulegen und im Internet be-

reitzustellen.

Im Vergleich zum Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans wird 

der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans um eine Fläche 

nördlich der Bundesautobahn 2, Flächen zwischen Wartburginsel und 

Gewerbegebiet Henrichenburg sowie Flächen südöstlich des Wasser-

kreuzes bis zum Gewerbegebiet Habinghorst vergrößert. Im südlichen 

Bereich wird der räumliche Geltungsbereich geringfügig verkleinert.

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ist in der zum 
Beschluss gehörenden Anlage 1 dargestellt.“
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Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans erstreckt sich 

über die Ortsteile Habinghorst und Henrichenburg und umfasst eine 

Flächengöße von rund 33,5 ha. Er be  ndet sich im Bereich des Durch-

lasses der Emscher unter dem Rhein-Herne-Kanal an der Stadtgrenze 

zu Recklinghausen und setzt sich aus drei Teil  ächen zusammen. Auf-

grund der Lage an der Stadtgrenze zu Recklinghausen und der Zäsur 

durch die Bundesautobahn 2 handelt es sich auf dem Gebiet der Stadt 

Castrop-Rauxel nicht um eine zusammenhängende Fläche. 

Die genauen Grenzen des Geltungsbereichs ergeben sich aus der bei-

gefügten Übersichtsskizze, die der zum Beschluss angefügten Anlage 

zur Darstellung des räumlichen Geltungsbereichs entspricht.

Das Plangebiet wurde im Vergleich zum Aufstellungsbeschluss um eine 

Fläche nördlich der Bundesautobahn 2, Flächen zwischen Wartburgin-

sel und Gewerbegebiet Henrichenburg sowie Flächen südöstlich des 

Wasserkreuzes bis zum Gewerbegebiet Habinghorst vergrößert. Die 

Ausdehnung des Geltungsbereichs berücksichtigt die engen Bezüge, 

die die Flächen zueinander aufweisen, und ermöglicht, den Bereich um 

das Wasserkreuz ganzheitlich zu denken und im Rahmen der Bauleit-

planung zu regeln. Der Einbezug der nördlich der Bundesautobahn 2 

gelegenen Fläche ist zur Unterbringung von Stellplätzen für die zu-

künftige Parkanlage erforderlich. Im Süden werden Acker  ächen aus 

dem Geltungsbereich genommen, da diese nicht Bestandteil der Pla-

nungen der Emscher-Terrassen sind und kein Reglungsbedarf besteht.

Änderung des Geltungsbereichs im Vergleich: Auszug zur Anlage 1 zum 
Aufstellungsbeschluss (links) und zum Off enlagebeschluss (rechts) 

Im Zuge der Renaturierung der Emscher ist ein ökologischer Schwer-

punkt im Bereich Emscher / Suderwicher Bach an der Stadtgrenze von 

Castrop-Rauxel und Recklinghausen geplant. Zur Realisierung des Na-

tur- und Wasser-Erlebnisparks, der Emscher-Terrassen und des Platzes 

der Schichten sind die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 

im Außenbereich gelegenen Flächen durch die Aufstellung eines Be-

bauungsplans zu schaff en. Die Wartburginsel wird in den Geltungsbe-

reich des Bebauungsplans einbezogen. Die bestehenden Anlagen für 

sportliche Zwecke sowie die gastronomischen Einrichtungen be  nden 

sich planungsrechtlich ebenfalls im Außenbereich. Mit der Überpla-

nung ist die langfristige Sicherung und Entwicklung des Standorts für 

Sport- und Freizeitanlagen möglich.

Neben dem Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung sind um-

weltbezogene Informationen in Form des Umweltberichtes, Fachgut-

achten und Stellungnahmen verfügbar. Darin liegen umweltbezogene 

Informationen zu folgenden Themen vor und werden öff entlich aus-

gelegt:

- Schutzgüter: Mensch, Tiere, P  anzen, biologische Vielfalt, 

Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, Kultur und sonstige 

Sachgüter,

- Entwässerung,

- Boden, Altlasten,

- Natur- und Landschaftsschutz,

- Artenschutz,

- Verkehr, Erschließung,

- Emissionen und Immissionen von Schall und Licht,

- Kampfmittelbeein  ussung und -beseitigung,

- Veränderung eines Gewässers.

Der Bebauungsplanentwurf und seine Begründung einschließlich Um-

weltbericht, jeweils in der Fassung zur öff entlichen Auslegung nach § 3 

Abs. 2 BauGB sowie die Fachgutachten und die verfügbaren umwelt-

bezogenen Informationen liegen vom 18.03.2020 bis einschließlich 

24.04.2020 im Bereich Stadtplanung und Bauordnung im Rathaus der 

Stadt Castrop-Rauxel, Europaplatz 1, Eingang B, 3. Etage, zu den allge-

meinen Öff nungszeiten und zwar

montags, 

dienstags und donnerstags von  8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

 und 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr,

mittwochs von  8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

 und 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr

und

freitags von  8.00 Uhr bis 12.30 Uhr

zur Einsicht für die Öff entlichkeit öff entlich aus.

Die zur Off enlage bereitgestellten Unterlagen sind ebenfalls auf der 

Internetseite der Stadt Castrop-Rauxel unter 

http://www.castrop-rauxel.de/buergerbeteiligung-bauen 

einsehbar.

Im Rathaus ist es möglich während der o.g. Zeiten, Auskunft über den 

Inhalt der Planung zu erhalten, Anregungen und Bedenken vorzubrin-

gen und diese mit den im Planaushang benannten Ansprechpartnern 

zu erörtern. Während der o.g. Auslegungsfrist kann die Öff entlichkeit 

Äußerungen und Stellungnahmen in das Verfahren einbringen. Dazu 

gibt es keine Formvorschrift - Äußerungen und Stellungnahmen kön-

nen schriftlich, mündlich, elektronisch oder auf andere Weise an die 

Stadt Castrop-Rauxel, Bereich Stadtplanung und Bauordnung (61) wei-

tergegeben werden. 

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können nach §  3 

Abs. 2 BauGB bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan un-

berücksichtigt bleiben. Ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichts-

ordnung (VwGO) ist unzulässig, soweit mit ihm nur Einwendungen 

geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der öff ent-

lichen Auslegung der Planunterlagen gem. § 3 Abs. 2 BauGB nicht oder 

verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht 

werden können.

Personenbezogene Daten werden zum Zwecke des Verfahrens gespei-

chert und verarbeitet. Die Speicherung und Verarbeitung personen-

bezogener Daten erfolgt auf der Grundlage des § 3 BauGB i.V.m. Art. 6 

Abs. 1 Buchstabe e der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). 

Weitergehende Informationen zum Datenschutz und Umgang mit per-

sonenbezogenen Daten sind auf der Internetseite der Stadt Castrop-

Rauxel unter 

http://www.castrop-rauxel.de/buergerbeteiligung-bauen-datenschutz 

einsehbar. 

Die öff entliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfs mit seiner Be-

gründung einschließlich Umweltbericht und den erstellten Fachgut-

achten wird hiermit öff entlich bekannt gemacht.

Castrop-Rauxel, den 26.02.2020

K r a v a n j a 

Bürgermeister
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Satzung über die Aufhebung des Bebauungsplans 
Nr. 113 Teil 1

Planbereich „Gewerbegebiet Habinghorst“

hier:   Bekanntmachung der öff entlichen Auslegung nach 
§ 3 Abs. 2 BauGB

Der Ausschuss für Bauen, Verkehr und Sport der Stadt Castrop-Rauxel 
hat in seiner Sitzung am 19.11.2015 die Aufstellung der Satzung über 
die Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 113 Teil 1, Planbereich „Gewer-
begebiet Habinghorst“ beschlossen. In seiner Sitzung am 20.02.2020 
hat der Ausschuss für Bauen, Verkehr und Sport der Stadt Castrop-
Rauxel den Entwurf der Satzung über die Aufhebung des Bebauungs-
plans gebilligt und nachfolgenden Beschluss über die öff entliche Aus-
legung der Planunterlagen nach §  3 Abs.  2 Baugesetzbuch (BauGB) 
gefasst: 

„Der Betriebsausschuss 3 nimmt den Entwurf der Satzung über die 
Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 113 Teil 1, Planbereich „Gewerbe-
gebiet Habinghorst“ einschließlich Begründung und Umweltbericht 
zur Kenntnis und beauftragt die Verwaltung, den Entwurf der Satzung 
über die Aufhebung des Bebauungsplans mit Begründung einschließ-
lich Umweltbericht, den Fachgutachten und den vorliegenden um-
weltbezogenen Informationen zur Einsicht für die Öff entlichkeit nach 
§ 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer eines Monats öff entlich auszulegen und 
im Internet bereitzustellen (Geltungsbereich: siehe Anlage 1).“

Der räumliche Geltungsbereich der Satzung über die Aufhebung des 
Bebauungsplans liegt im Ortsteil Habinghorst im Bereich zwischen 
Rhein-Herne-Kanal und Wartburgstraße. Er umfasst den um die Straße 
‚Zum Düker‘ liegenden Teil des bestehenden Gewerbegebietes. Die 
genauen Grenzen des Geltungsbereichs ergeben sich aus der beilie-
genden Übersichtsskizze, die der zum Beschluss angefügten Anlage 
zur Darstellung des räumlichen Geltungsbereichs entspricht.

Das Ziel des Bebauungsplans Nr. 113 Teil 1 „Gewerbegebiet Habing-
horst“ war die Entwicklung von Gewerbe  ächen. Das ursprüngliche 
Planerfordernis ist zum heutigen Zeitpunkt entfallen, da das Plange-
biet entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplans entwickelt 
und bebaut ist. Auch erweist sich die zentrale Festsetzung von Ab-
standsklassen anhand der ständigen Rechtsprechung des Bundesver-
waltungsgerichtes als rechtswidrig, da die Anforderungen von § 1 Abs. 
4 BauNVO nicht erfüllt sind. Damit erweist sich der Bebauungsplan Nr. 
113 Teil 1 ungeeignet und soll daher aufgehoben werden.

Um die bestehende Zentrenstruktur zu erhalten und zu sichern, wird 
gleichzeitig beabsichtigt für das gesamte Gewerbegebiet Habinghorst 
den Bebauungsplan Nr. 241 mit Festsetzungen zum Ausschluss von 
zentren- und nahversorgungsrelevantem Einzelhandel aufzustellen. 
Da die Anwendung des einfachen Bebauungsplans Nr. 241 gemäß § 9 
Abs. 2a BauGB nur im unbeplanten Innenbereich möglich ist, wird 
dieser erst mit der rechtswirksamen Aufhebung des bestehenden Be-
bauungsplans Nr. 113 Teil 1 seine Einzelhandelssteuerungsfunktion 
wirkungsvoll entfalten können, um der konsequenten Umsetzung des 
Zentren- und Einzelhandelskonzeptes zu dienen.

Neben dem Entwurf der Satzung über die Aufhebung des Bebauungs-
plans mit Begründung sind umweltbezogene Informationen in Form 
des Umweltberichtes, Fachgutachten und Stellungnahmen verfügbar. 
Darin liegen umweltbezogene Informationen zu folgenden Themen 
vor und werden öff entlich ausgelegt:

- Schutzgüter: Mensch, Tiere, P  anzen, biologische Vielfalt, 
Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, Kultur und sonstige 
Sachgüter,

- Boden, Altlasten,

- Natur- und Landschaftsschutz,

- Artenschutz,

- Emissionen und Immissionen,

- Kampfmittelbeein  ussung und -beseitigung.

Der Entwurf der Satzung über die Aufhebung des Bebauungsplans, 
ihre Begründung mit Umweltbericht, jeweils in der Fassung zur öff ent-
lichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB, sowie die umweltbezogenen 
Informationen liegen vom 13.03.2020 bis einschließlich 17.04.2020 
im Bereich Stadtplanung und Bauordnung im Rathaus der Stadt Cast-
rop-Rauxel, Europaplatz  1, Eingang B, 3.  Etage, zu den allgemeinen 
Öff nungszeiten und zwar

montags, 
dienstags und donnerstags von  8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
   und   13.00 Uhr bis 16.00 Uhr,
mittwochs von  8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
 und   13.00 Uhr bis 15.00 Uhr 
und
freitags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr

zur Einsicht für die Öff entlichkeit öff entlich aus.

Die zur Off enlage bereitgestellten Unterlagen sind ebenfalls auf der 
Internetseite der Stadt Castrop-Rauxel unter 

http://www.castrop-rauxel.de/buergerbeteiligung-bauen 
einsehbar.

Im Rathaus ist es möglich während der o.g. Zeiten, Auskunft über den 
Inhalt der Planung zu erhalten, Anregungen und Bedenken vorzubrin-
gen und diese mit den im Planaushang benannten Ansprechpartnern 
zu erörtern. Während der o.g. Auslegungsfrist kann die Öff entlichkeit 
Äußerungen und Stellungnahmen in das Verfahren einbringen. Dazu 
gibt es keine Formvorschrift - Äußerungen und Stellungnahmen kön-
nen schriftlich, mündlich, elektronisch oder auf andere Weise an die 
Stadt Castrop-Rauxel, Bereich Stadtplanung und Bauordnung (61) wei-
tergegeben werden. 

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können nach §  3 
Abs.  2 BauGB bei der Beschlussfassung über die Satzung über die 
Aufhebung des Bebauungsplans unberücksichtigt bleiben. Ein Antrag 
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nach §  47 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) ist unzulässig, 
soweit mit ihm nur Einwendungen geltend gemacht werden, die vom 

Antragsteller im Rahmen der öff entlichen Auslegung der Planunterla-
gen gem. § 3 Abs. 2 BauGB nicht oder verspätet geltend gemacht 
wurden, aber hätten geltend gemacht werden können.

Personenbezogene Daten werden zum Zwecke des Verfahrens gespei-
chert und verarbeitet. Die Speicherung und Verarbeitung personen-

bezogener Daten erfolgt auf der Grundlage des § 3 BauGB i.V.m. Art. 6 
Abs. 1 Buchstabe e der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). 
Weitergehende Informationen zum Datenschutz und Umgang mit per-

sonenbezogenen Daten sind auf der Internetseite der Stadt Castrop-
Rauxel unter 
http://www.castrop-rauxel.de/buergerbeteiligung-bauen-datenschutz

einsehbar. 

Die öff entliche Auslegung des Entwurfs der Satzung über die Aufhe-
bung des Bebauungsplans mit ihrer Begründung einschließlich Um-
weltbericht und den erstellten Gutachten wird hiermit öff entlich be-

kannt gemacht.

Castrop-Rauxel, den 26.02.2020

K r a v a n j a 

Bürgermeister

Bebauungsplan Nr. 241

Planbereich „Gewerbegebiet Habinghorst“

hier:   Bekanntmachung der öff entlichen Auslegung nach 
§ 3 Abs. 2 BauGB

Der Ausschuss für Bauen, Verkehr und Sport der Stadt Castrop-Rauxel 
hat in seiner Sitzung am 19.11.2015 die Aufstellung des Bebauungsplans 
Nr.  241, Planbereich „Gewerbegebiet Habinghorst“ beschlossen. In 

seiner Sitzung am 20.02.2020 hat der Ausschuss für Bauen, Verkehr 
und Sport der Stadt Castrop-Rauxel den Entwurf des Bebauungsplans 
gebilligt und nachfolgenden Beschluss über die öff entliche Auslegung 

der Planunterlagen nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) gefasst:

„Der Betriebsausschuss 3 nimmt den Entwurf des Bebauungsplans 

Nr. 241, Planbereich „Gewerbegebiet Habinghorst“ einschließlich 
Begründung zur Kenntnis und beauftragt die Verwaltung den 
Entwurf des Bebauungsplans mit Begründung einschließlich den 

Fachgutachten in abschließend ausgearbeiteter Fassung zur Ein-
sicht für die Öff entlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer eines 
Monats öff entlich auszulegen und im Internet bereitzustellen.

Der Betriebsausschuss 3 beschließt zudem die Verkleinerung des 
räumlichen Geltungsbereiches. Im Vergleich zum Beschluss zur 

Aufstellung des Bebauungsplans ist die südöstlich liegende Wald-
 äche aus dem Geltungsbereich herauszunehmen, da diese Fläche 

nicht nach § 34 BauGB (Innenbereich) zu bewerten ist und der 

Bebauungsplan in der Folge dort keine Regelungen treff en kann.

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ist in der zum 

Beschluss gehörenden Anlage 1 dargestellt.“

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt im Ortsteil 

Habinghorst im Bereich südlich der Emscher zwischen Rhein-Herne-
Kanal und Wartburgstraße. Die genauen Grenzen des Geltungsbe-
reichs ergeben sich aus der beiliegenden Übersichtsskizze, die der 

zum Beschluss angefügten Anlage zur Darstellung des räumlichen 
Geltungsbereichs entspricht. Im Vergleich zum Beschluss zur Aufstel-
lung des Bebauungsplans hat sich der räumliche Geltungsbereich ge-

ringfügig verkleinert.

Entsprechend des Einzelhandelskonzeptes der Stadt Castrop-Rauxel 
sollen die zentralen Versorgungsbereiche im Stadtgebiet erhalten, 
gesichert und weiterentwickelt werden. Mit der Aufstellung des Be-
bauungsplanes Nr. 241 ist beabsichtigt, Ziele des Einzelhandelskon-
zeptes durch Steuerung der Einzelhandelsverkaufs  ächen in diesem 
Teil des Stadtgebietes umzusetzen, indem die Zulässigkeit von Ein-
zelhandelsbetrieben mit zentren- und nahversorgungsrelevantem 
Sortiment geregelt wird. Außer auf der Fläche des im Plangebiet an 
der Wartburgstraße liegenden Lebensmittelhandels wird Einzelhan-
del mit zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimenten ausge-
schlossen. Für die Fläche des bestehenden Lebensmittelmarktes wird 
der Einzelhandel mit zentrenrelevanten Sortimenten ausgeschlossen 
sowie der Einzelhandel mit nahversorgungsrelevanten Sortimenten 
auf Klein  ächigkeit beschränkt.

Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt zur Erhaltung und Ent-
wicklung zentraler Versorgungsbereiche gemäß § 9 Abs. 2a BauGB und 
entsprechend des Aufstellungsbeschlusses im vereinfachten Verfah-
ren nach § 13 BauGB. Im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB wird 
von der Umweltprüfung, Maßnahmen der Überwachung, vom Um-
weltbericht, von der Angabe über verfügbare umweltbezogene Infor-
mationen sowie von der zusammenfassenden Erklärung abgesehen.

Der Bebauungsplanentwurf und seine Begründung jeweils in der Fas-
sung zur öff entlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB liegen vom 
13.03.2020 bis einschließlich 17.04.2020 im Bereich Stadtplanung 
und Bauordnung im Rathaus der Stadt Castrop-Rauxel, Europaplatz 1, 
Eingang B, 3. Etage, zu den allgemeinen Öff nungszeiten und zwar

montags, 
dienstags und donnerstags von  8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
   und   13.00 Uhr bis 16.00 Uhr,
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mittwochs von  8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
 und   13.00 Uhr bis 15.00 Uhr 

und
freitags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr

zur Einsicht für die Öff entlichkeit öff entlich aus.

Die zur Off enlage bereitgestellten Unterlagen sind ebenfalls auf der In-

ternetseite der Stadt Castrop-Rauxel unter http://www.castrop-rauxel.
de/buergerbeteiligung-bauen einsehbar.

Im Rathaus ist es möglich während der o.g. Zeiten, Auskunft über den 
Inhalt der Planung zu erhalten, Anregungen und Bedenken vorzubrin-
gen und diese mit den im Planaushang benannten Ansprechpartnern 

zu erörtern. Während der o.g. Auslegungsfrist kann die Öff entlichkeit 
Äußerungen und Stellungnahmen in das Verfahren einbringen. Dazu 
gibt es keine Formvorschrift - Äußerungen und Stellungnahmen kön-

nen schriftlich, mündlich, elektronisch oder auf andere Weise an die 
Stadt Castrop-Rauxel, Bereich Stadtplanung und Bauordnung (61) wei-
tergegeben werden. 

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können nach §  3 
Abs. 2 BauGB bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan un-

berücksichtigt bleiben. Ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichts-
ordnung (VwGO) ist unzulässig, soweit mit ihm nur Einwendungen 
geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der öff ent-

lichen Auslegung der Planunterlagen gem. § 3 Abs. 2 BauGB nicht oder 
verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht 
werden können.

Personenbezogene Daten werden zum Zwecke des Verfahrens gespei-
chert und verarbeitet. Die Speicherung und Verarbeitung personen-
bezogener Daten erfolgt auf der Grundlage des § 3 BauGB i.V.m. Art. 6 

Abs. 1 Buchstabe e der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). 
Weitergehende Informationen zum Datenschutz und Umgang mit per-
sonenbezogenen Daten sind auf der Internetseite der Stadt Castrop-

Rauxel unter 

http://www.castrop-rauxel.de/buergerbeteiligung-bau-en-datenschutz 

einsehbar. 

Die öff entliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfs mit seiner Be-

gründung wird hiermit öff entlich bekannt gemacht.

Castrop-Rauxel, den 26.02.2020

K r a v a n j a 

Bürgermeister

Bekanntmachung: 
ANKÜNDIGUNG VON KARTIERUNGSARBEITEN

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

die Amprion GmbH plant als verantwortlicher Netzbetreiber den An-
schluss des Netzverknüpfungspunktes Pöppinghausen an die 380-kV-
Spannungsebene.

Um unsere Planungen zu präzisieren und die Erstellung der Unterlagen 
für das sich anschließende Genehmigungsverfahren fortzuführen, 
müssen Kartierungsarbeiten durchgeführt werden. Die Kartierungen 
dienen dazu, Aufschluss über relevante artenschutzrechtliche Aspekte 
zu erhalten. Da die Kartierungsarbeiten unter anderem auch die Erfas-
sung der Avifauna beinhaltet, muss ein sehr großer Korridor untersucht 
werden. Sie werden ab Mitte März 2020 witterungsabhängig vor Ort 
vorgenommen. Dazu ist gegebenenfalls eine Inanspruchnahme der 
unten bezeichneten Flurstücke erforderlich.

Da sich die verschiedenen Kartierungsarbeiten an den Jahreszeiten 
orientieren, wird sich der Kartierungszeitraum vom 19. März 2020 bis 
Ende August 2020 erstrecken. Die mögliche Inanspruchnahme der 
Grundstücke wird nicht über den gesamten Zeitraum statt  nden, son-
dern höchstens phasenweise und kurzzeitig.

Da sich die Kartierungsarbeiten an dem jahreszeitlichen Verlauf der 
Flora und Fauna orientieren und darüber hinaus der Witterung unter-
liegt, können Abweichungen in der Abfolge der Arbeiten erfolgen. Mit 
folgenden einzelnen Kartierungsarbeiten, die jedoch nicht auf allen 
Grundstücken erfolgen müssen, sind zu rechnen:

a) Telemetrierung von Fledermäusen: Hier soll die Identi  zierung und 
der Nachweis über das Vorhandensein von Fledermausarten er-
bracht werden. Es erfolgen Transektbegehungen in Abend- und 
Nachtstunden. Zudem werden Horchboxen zum Aufnehmen von 
Ultraschalllauten aufgestellt. Zusätzlich können in ausgewählten 
und einzelnen Nächten und unter Aufsicht der Kartierer Nacht-
fänge zur Bestätigung der vermuteten Arten installiert werden. 
Schwerpunkt dieser Arbeit liegt in den Monaten Mai und Juni und 
beansprucht ein bis zwei Nächte.

b) Kartierung von Höhlen-/Horstbäumen: Hierbei erfolgt durch Sicht-
kontrolle an den jeweiligen Bäumen die Einschätzung, ob es sich 
um einen Höhlen- oder Horstbaum für Vögel handelt. Dazu werden 
die Bäume von allen Seiten begutachtet. Dies erfolgt außerhalb 
der Vegetationszeit, überwiegend im Zeitraum Mitte März bis zur 
Belaubung. Die Begutachtung erfolgt einmalig und beansprucht je 
nach Größe der Grundstücke und Anzahl der Bäume nur wenig Zeit.

c) Für die Kartierung der Avifauna bedarf es insgesamt 14 Begehun-
gen die einen Zeitraum von rund 10 bis 12 Stunden je Begehung 
beanspruchen.

d) Für die Erfassung von Amphibien und Reptilien werden Molchreu-
sen aufgestellt und Schlangenbretter ausgelegt. Auch die Erfassung 
dieser Arten erfordert Begehungen, die in Kombination oder an 
gesonderten Tagen erfolgen werden.

Um die Kartierungsarbeiten durchführen zu können, kann es erforder-
lich sein, Grundstücke sowie forst- und landwirtschaftliche Wege zu 
betreten. Die zur Kartierung vorgesehenen Flächen werden nur „fuß-
läu  g“ betreten, so dass keine Flurschäden zu erwarten sind.

Gegebenenfalls müssen je nach Witterung und Aufwand Flurstücke 
mehrmals an verschiedenen Tagen innerhalb des angegebenen Zeit-
raums betreten werden. Mit den Maßnahmen haben wir u.a. das Pla-
nungsbüro Integrierte Landschaftsplanung Pieper (ILP), Essen beauf-
tragt. Die Maßnahmen erfolgen auf Grundlage des § 44 EnWG 
(Energiewirtschaftsgesetz). Gemäß § 44 Abs. 1 EnWG handelt es sich 
um Vorarbeiten, die der Vorbereitung der Planung dienen. Sie müssen 
vom Eigentümer und sonstigen Nutzungsberechtigten geduldet wer-
den.

Frühester Beginn der Kartierungsarbeiten ist Dienstag, der 19. 
März 2020. Die Arbeiten werden voraussichtlich Ende August 
2020, abgeschlossen sein.
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Wir bedanken uns vorab für Ihr Verständnis.

FÜR FRAGEN STEHEN WIR IHNEN GERNE ZUR VERFÜGUNG: 

Jost Kamps, Tel.: 0231-5849-15683 Mail: jost.kamps@amprion.net

Amprion GmbH · Rheinlanddamm 24 · 44139 Dortmund

BETROFFENE FLURSTÜCKE
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Gebührensatzung der Stadt Castrop-Rauxel für 
die städtischen Friedhöfe

Aufgrund der §§ 7 und 8 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO. NW.) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

14. Juli 1994 (GV. NW. 1994, Seite 666 SGV. NW. Seite 2023), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 17.12.2009 (GV. NRW. S. 950), und der §§ 4, 5 
und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-West-

falen (KAG.) vom 21. Oktober 1969 (GV. NW. Seite 712), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 30.06.2009 (GV. NRW. 2009 S.394) hat der Rat in 
seiner Sitzung am 27.02.2020 folgende Satzung beschlossen: 

§ 1

Gebührenp  icht

Für die Benutzung der Einrichtungen der städtischen Friedhöfe sowie 
für den Erwerb von Nutzungsrechten oder für die Inanspruchnahme 
sonstiger Leistungen werden Gebühren erhoben. 

§ 2

Gebühren

(1)  Gebühren für die Nutzung von Gräbern 

a) Reihengrabstätte 

für Personen über 5 Jahre 

-Nutzungszeit 30 Jahre    1.729,00 € 

für Personen unter 5 Jahre und für Totgeburten 

- Nutzungszeit 25 Jahre    1.153,00 € 

für Urnen 

- Nutzungszeit 20 Jahre       922,00 € 

für Rasenreihengrabstätte    2.421,00 € 

Anonymes Urnengrab  1.038,00 € 
- Nutzungszeit 20 Jahre - 

b)  Wahlgrabstätte 

bei einem Nutzungsrecht von 30 Jahren 

vom Datum des Erwerbs gerechnet 

je Wahlgrabstelle  2.075,00 € 

Urnenwahlgrabstätte für 2 Urnen  1.729,00 € 

Baumbestattung für 1 Urne  2.767,00 € 

Partnergrabbestattung für je 1 Urne            2.306,00 € 

Nebenland berechtigt nicht zur Nutzung als Grabstelle. 

c) Verlängerung des Nutzungsrechtes an Wahlgräbern 

Übersteigt die Ruhefrist bei einer Belegung oder Wiederbele-
gung einer Wahlgrabstätte das Nutzungsrecht, so ist bei der 

Anmeldung einer Bestattung die Nutzungszeit bis zur Beendi-
gung der Ruhefrist zu verlängern. Sollte die Nutzung einer Grab-
stätte nach Ablauf des Nutzungsrechtes fortgesetzt werden, ist 

die Verlängerung rechtzeitig zu beantragen. 

Bei Wahlgrabstätten mit mehreren Grabstellen ist die Verlänge-

rung für die gesamte Grabstätte vorzunehmen. 

Die Verlängerungsgebühr beträgt für jedes Jahr 
und jede Grabstelle bei        69,00 € 

Urnenwahlgrabstätten        58,00 € 

Kürzere Zeiträume als ein Jahr sind mit jeweils einem Zwölftel 
der Jahresgebühr für die Verlängerung der Nutzungsrechte pro 
angefangenen Monat zu entgelten. 

(2) Bestattungsgebühren 

a) Reihengräber 

Personen über 5 Jahre 726,00 € 

Personen unter 5 Jahre und Totgeburten 341,00 € 

Urnen 252,00 € 

b) Wahlgräber 

Personen über 5 Jahre          726.00 € 

Personen unter 5 Jahre und Totgeburten           341,00 € 

Urnen               252,00 € 

anonyme Urnenbestattung                                   252,00 € 

Mit den Gebühren sind folgende Leistungen abgegolten: 

Bereitstellung eines Bahrwagens bei Erdbestattungen, einer Trage bei 
Urnen, Kranztransportwagens, Ausheben und Verfüllen des Grabes, 
Abräumen von P  anzen, Kränzen und dergleichen, Abfuhr von über-
schüssigem Boden, Auftragen von Mutterboden bei der zu belegen-
den Stelle bei Wahlgrabstätten, erstes Hügeln bei Reihengräbern und 
P  ege der Rasenreihengräber. 

Wird eine Leistung nicht voll erbracht, so bleibt davon die Gebühren-
höhe unberührt. 

(3)  Gebühren für sonstige Leistungen 

a)  Benutzung der Leichenzellen, Trauerhallen 
und Harmonien 

Gebäudenutzung 
(Leichenzelle, Trauerhalle, Harmonium) 287,00 €

b)  Ausbettungen 

Personen über 5 Jahre                       1.541,00 € 

Personen unter 5 Jahre                              1.308,00 € 

Urnen                                                         616,00 € 

Versendung einer Urne                        64,00 € 

Bei Wiederbestattung auf einem städtischen Friedhof in Castrop-
Rauxel werden neben den Gebühren nach Absatz (1) die Bestattungs-
gebühren nach Absatz (2) erhoben. 

c)  Beisetzung einer standesamtlich 
nicht meldep  ichtigen Frühgeburt         226,00 € 

d)  Zulassung von Grabmälern 

stehendes Grabdenkmal           27,00 € 

Namensplatten bis zu einer Größe
von 0,25 qm und Holzkreuze                         25,00 € 

Namensplatten über einer Größe 
von 0,25 qm        25,00 €

Grabeinfassung    31,00 € 

e)  Rückgabe von Grabstellen für Erdbestattungen vor Ablauf 
des Nutzungsrechtes frühestens nach 20 Jahren 

Die Rücknahmegebühr beträgt für jedes Jahr 
und jede Grabstelle                     200,00 € 
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f) Wochenendbestattung 

Der Aufschlag für eine Bestattung 
am Freitagnachmittag / Samstagvormittag

beträgt                                                                                                                     

für einen Sarg       411,00 €

für eine Urne       383,00 €

§ 3

Gebührenschuldner

(1)  Zur Zahlung der Gebühren nach § 2 ist der Antragsteller oder der-
jenige verp  ichtet, 

a)  in dessen Interesse oder Auftrag die Benutzung des Friedhofs 
oder seiner Einrichtung erfolgt 

b)  wer zum Tragen der Kosten sonst gesetzlich verp  ichtet ist. 

(2)  Mehrere Gebührenp  ichtige haften als Gesamtschuldner. 

Entstehungszeitpunkt der Gebührenp  icht 
und Fälligkeit der Gebühren

(1)  Die Gebührenp  icht entsteht mit der Inanspruchnahme der städ-
tischen Einrichtungen und oder sonstigen Leistungen der Stadt 
oder mit dem Erwerb von Nutzungsrechten oder deren Verlänge-
rung. 

(2)  Die Gebühren werden einen Monat nach Zustellung des Gebüh-
renbescheides an den Gebührenschuldner oder dessen Bevoll-
mächtigten fällig. 

§ 5

Zusätzliche Leistungen

Zusätzliche Leistungen werden durch Vereinbarung abgegolten. 

§ 6

Schlussbestimmungen

Die Gebührensatzung tritt am 01.03.2020 in Kraft. Gleichzeitig treten 
die ihr entgegenstehenden Regelungen der Gebührenordnung für die 
städtischen Friedhöfe in Castrop-Rauxel außer Kraft.

Castrop-Rauxel, den 02.03.2020

K r a v a n j a 

Bürgermeiste 

Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öff entlich bekanntgemacht. 

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften kann gegen 
Satzungen und sonstige ortsrechtliche Bestimmungen nach Ablauf 
eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn 

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebe-
nes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b)  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öff entlich bekanntgemacht 
worden, 

c)  der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d)  der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde 
vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

Castrop-Rauxel, den 02.03.2020

K r a v a n j a 

Bürgermeister

Benutzungs- und Gebührensatzung der städ-
tischen Unterkünfte für Flüchtlinge und Ob-
dachlose der Stadt Castrop-Rauxel 

Aufgrund des §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV NRW. S 666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), und der §§ 2, 4 und 6 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG 
NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712), zuletzt geändert am 19. 

Dezember 2018 (GV. NRW. S. 1029) sowie §§ 2, 4 und 5 des Gesetzes 
über die Zuweisung und Aufnahme ausländischer Flüchtlinge/ Flücht-
lingsaufnahmegesetz (FlüAG) vom 23. Januar 2018 (GV. NRW S. 90) in 

der jeweils geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Castrop-Rauxel in 
seiner Sitzung am 27.02.2020 folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Rechtsform und Zweckbestimmung

(1) Die Stadt Castrop-Rauxel unterhält zur vorübergehenden Unter-

bringung 

1. von ausländischen Flüchtlingen gem. § 2 des Gesetzes über die 

Zuweisung und Aufnahme ausländischer Flüchtlinge/Flücht-
lingsaufnahmegesetz (FlüAG) und

2. von ausländischen Flüchtlingen, die Leistungen nach dem SGB 
II oder dem SGB XII erhalten,

3. von Personen, die obdachlos sind oder sich in einer außer-

gewöhnlichen Wohnungsnotlage be  nden und die erkennbar 
nicht fähig sind, sich selbst eine geordnete Unterkunft zu be-
schaff en oder eine Wohnung zu erhalten, 

Übergangswohnheime und Wohnungen bzw. Zimmer in Woh-
nungen – nachfolgend Unterkünfte genannt –  als öff entliche Ein-

richtungen.

(2) Das Benutzungsverhältnis zwischen der Stadt Castrop-Rauxel und 
den Benutzern ist öff entlich-rechtlich.

(3) Welche Unterkünfte diesem Zweck dienen ist dieser Satzung als 

Anlage beigefügt. 

§ 2 

Aufsicht, Verwaltung und Ordnung 

(1) Die Unterkünfte unterstehen der Aufsicht und der Verwaltung 
des Bürgermeisters – Bereich Migration und Obdachlosenhilfe. 
Die Dienstkräfte der Stadtverwaltung sind in Erfüllung dieser Auf-

gaben jederzeit berechtigt, sämtliche Unterkunfts- und Gemein-
schaftsräume zu betreten. 

(2) Der Bürgermeister erlässt für die Unterkünfte eine Hausordnung, 

die das Zusammenleben der Benutzerinnen und Benutzer, das Aus-
maß der Benutzung und die Ordnung in den Unterkünften regelt. 

(3) Über die Hausordnung hinaus können in begründeten Einzelfällen 

aus wichtigem Grund mündliche oder schriftliche Anweisungen 
durch Bedienstete des Bürgermeisters, Bereich Migration und 
Obdachlosenhilfe – gegenüber Bewohnerinnen und Bewohnern 

sowie Besucherinnen und Besuchern erfolgen. Die Anweisungen 
müssen verhältnismäßig sein. Wichtige Gründe ergeben sich aus 
der Anwendung dieser Satzung, den Bestimmungen der Haus-

ordnung sowie den Kriterien zur Gewährleistung der Verkehrssi-
cherheit, der Unterkunftshygiene und des Brandschutzes. Falls der 
Anweisung nicht gefolgt wird, sind die Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter berechtigt, die Anweisung für die Bewohnerinnen und Be-
wohner bzw. Besucherinnen und Besucher umzusetzen, soweit es 
sich um vertretbare Handlungen handelt. Hierdurch entstehende 

Kosten können gemäß Kostenordnung zum Verwaltungsvollstrek-
kungsgesetz NRW vom Verantwortlichen zurückgefordert werden.



§ 3 

Einweisung 

(1) Unterzubringende Personen (§ 1 Abs. 1) werden durch Einweisungs-
verfügung des Bürgermeisters unter dem Vorbehalt des jederzei-
tigen Widerrufes in eine Unterkunft eingewiesen. 

(2) Ein Anspruch auf Zuweisung einer bestimmten Unterkunft besteht 
nicht. Die Benutzerin bzw. der Benutzer kann nach vorheriger An-
kündigung mit einer Frist von zwei Tagen sowohl innerhalb einer 
Unterkunft, als auch von einer Unterkunft in eine andere verlegt 
werden.

(3) Durch Einweisung und Aufnahme in eine Unterkunft ist jede Be-
nutzerin bzw. jeder Benutzer ver p  ichtet, 

1. die Bestimmungen dieser Satzung und der Hausordnung der 
Unterkunft zu beachten,

2. den mündlichen Weisungen der mit der Aufsicht und der Ver-
waltung der Unterkunft beauftragten Bediensteten der Stadt 
Folge zu leisten.

Kommt der Benutzer dieser P  icht nicht oder nicht angemessen 
nach, kann unter Berücksichtigung der Zumutbarkeit die Un-
terbringung als reines Nachtasyl für die Zeit von 18.00 Uhr bis 
8.00 Uhr erfolgen. Die Unterbringung als reines Nachtasyl kann 
auch erfolgen, wenn die Gefahr einer Grundrechtsverletzung 
anderer besteht.

(4) Die Einweisung kann mit einer Nebenbestimmung versehen wer-
den.

(5) Die Einweisung kann widerrufen werden, wenn die Benutzerin bzw. 
der Benutzer

1. anderweitig ausreichenden Wohnraum zur Verfügung hat,

2.  schwerwiegend oder mehrfach gegen diese Satzung, die Haus-
ordnung der Unterkünfte oder die mündlichen Weisungen (Abs. 
3 Nr. 2) ver stoßen hat,

3. aus organisatorischen Gründen eine Umsetzung in eine andere 
Unterkunft erforderlich ist,

4. aus sonstigen wichtigen Gründen.

(6) Die Benutzerin bzw. der Benutzer hat die Unterkunft unverzüglich 
zu räumen, wenn 

1. die Einweisung widerrufen wird, 

2. die Benutzerin bzw. der Benutzer seinen Wohnsitz wechselt. 

3. sie bzw. er sich nachgewiesen tatsächlich nicht mehr in der 
Unterkunft aufhält.

Die Räumung einer Unterkunft kann nach den Vorschriften des 
Verwaltungs vollstreckungsgesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen zwangsweise durch gesetzt werden. Die betroff ene Benutze-
rin bzw. der betroff ene Benutzer ist verp  ichtet, die Kosten einer 
Zwangsräumung zu tragen. 

(7) Das Benutzungsverhältnis endet durch Aufhebung der Einwei-
sungsverfügung der Stadt Castrop-Rauxel. Soweit die Benutzung 
der Unterkunft über den in der Verfügung angegebenen Zeitpunkt 
hinaus fortgesetzt wird, endet das Benutzungsverhältnis mit der 
ordnungsgemäßen Übergabe der Unterkunft und der der Benut-
zerin bzw. dem Benutzer überlassenen Gegenstände an einen mit 
der Aufsicht und der Verwaltung der Unterkunft beauftragten Be-
diensteten der Stadt. 

(8) Die Verweildauer für obdachlose Personen ist auf den unumgäng-
lich notwendigen Zeitraum zu begrenzen. Dieser Personenkreis 
hat die Aufgabe und P  icht, sich selbst um eine ausreichende 
Wohnversorgung zu bemühen 

§ 4 

Gebührenp  icht 

(1) Die Stadt erhebt für die Benutzung der von ihr errichteten und 
unterhaltenen Unterkünfte Benutzungsgebühren. Die Benut-

zungsgebühren setzen sich zusammen aus den Grundgebühren 
und den Verbrauchsgebühren.

(2) Gebührenp  ichtig sind die Benutzerinnen bzw. Benutzer der Un-
terkünfte. Werden Räume von einer Familiengemeinschaft ge-
meinsam benutzt, haftet jedes volljährige Mitglied der Familienge-
meinschaft für die Gebühr als Gesamt schuldner. 

(3) Die Gebührenp  icht entsteht von dem Tage an, von dem die Ge-
bührenp  ichtige bzw. der Gebührenp  ichtige die Unterkunft be-
nutzt oder aufgrund der Einweisungsverfügung nutzen kann. Sie 
endet mit dem Tag der ordnungsgemäßen Übergabe der Unter-
kunft an einen mit der Aufsicht und der Verwaltung der Unterkunft 
beauftragten Bediensteten der Stadt. 

(4) Die Gebührenschuld für einen Kalendermonat entsteht mit dem 
Beginn des Kalendermonats. Beginnt die Gebührenp  icht im Lau-
fe des Kalendermonats, so entsteht die Gebührenp  icht für den 
Rest dieses Kalendermonats mit dem Beginn der Gebührenp  icht.

(5) Besteht die Gebührenp  icht nicht während des gesamten Monats, 
wird der einzelne gebührenp  ichtige Tag mit 1/30 der Monatsge-
bühr berechnet. Einzugs- und Auszugstag werden jeweils als voller 
Tag berechnet. Am Tage der Ver legung von einer Unterkunft in eine 
andere ist nur die Tagesgebühr für die neue Unterkunft zu entrich-
ten. Zuviel entrichtete Gebühren werden unverzüglich erstattet.

§ 5

Festsetzung und Fälligkeit

(1) Die Benutzungsgebühr wird durch Gebührenbescheid festgesetzt. 
Sie wird zwei Wochen nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides 
zur Zahlung fällig. Danach ist die Benutzungsgebühr jeweils mo-
natlich, und zwar spätestens bis zum 3. Werktag eines jeden Mo-
nats, zu entrichten.

(2) Beginnt oder endet die Gebührenp  icht im Laufe eines Kalender-
monats, wird die Benutzungsgebühr nach den angefangenen Ka-
lendertagen festgesetzt. Für die Fälligkeit gilt Abs. 1 Satz 2.

(3) Eine vorübergehende Nichtbenutzung der Unterkunft entbindet 
den Benutzer nicht von der Verp  ichtung, die Gebühren entspre-
chend Abs. 1 und 2 vollständig zu entrichten.

§ 6

Gebührenberechnung

(1) Bemessungsgrundlage für die Höhe der Benutzungsgebühr ist die 
der Benutzerin oder Benutzer überlassene Fläche. Die Gebühr für 
10m² beträgt bei

- Kategorie 1:

Bergstr. 75, Franzstr. 56, Harkortstr. 1 - 4, Vördestr. 41, 43, 45, 
47

Grundgebühr 148,50 €

Verbrauchsgebühr   75,70 €

Betriebskosten   35,10 €

Wärme   19,60 €

Strom   21,00 €

- Kategorie 2:

Sonstigen Wohnungen (siehe Anlage):

Grundgebühr 123,50 €

Verbrauchsgebühr  59,00 €

Betriebskosten    21,20 €

Wärme    16,80 €

Strom   21,00 €

(2) Erfolgt die Stromversorgung durch einen Energieversorger durch 
die Bewohnerin bzw. den Bewohner selbst, verringert sich die Be-
nutzungsgebühr um die oben genannten Stromkosten.
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(3) Werden neue Unterkünfte nach Inkrafttreten dieser Satzung in den 
Bestand gemäß § 1 Absatz 3 aufgenommen, bleibt der angesetzte 
Kalkulationszeitraum gemäß § 6 Absatz 2 KAG NRW hiervon unbe-
rührt.

(4) Alle nach der bisher gültigen Satzung erteilten Gebührenbeschei-
de bleiben bis zum Erlass eines Gebührenbescheides nach dieser 
Satzung wirksam.

§ 7

Haftung

(1) Benutzerinnen bzw. Benutzer haften gegenüber der Stadt Castrop-
Rauxel für alle Schäden, die vorsätzlich oder fahrlässig verursacht 
werden. Sie haften auch für das Verschulden von Haushaltsange-
hörigen und Dritten, die sich mit ihrem Willen in der Unterkunft 
aufhalten.

(2) Benutzerinnen bzw. Benutzer haften ferner für Schäden, die der 
Stadt Castrop-Rauxel oder nachfolgenden Benutzerinnen bzw. Be-
nutzern dadurch entstehen, dass die Benutzerin bzw. der Benutzer 
die Unterkunft nach Beendigung des Benutzungsverhältnisses 
nicht vollständig geräumt oder besenrein übergeben oder nicht 
alle Schlüssel ausgehändigt hat.

(3) Schäden und Verunreinigungen für die Benutzerinnen bzw. Benut-
zer haften, kann die Stadt Castrop-Rauxel auf Kosten der Benutze-
rin bzw. des Benutzers beseitigen lassen.

(4) Mehrere Verp  ichtete haften als Gesamtschuldner.

(5) Die Haftung der Stadt Castrop-Rauxel, ihrer Organe und ihrer Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber den Benutzern und Be-
suchern wird auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Für 
Schäden, die sich die Benutzer einer Unterkunft bzw. deren Benut-
zern selbst gegenseitig zufügen, übernimmt die Stadt Castrop-
Rauxel keine Haftung.

§ 8

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.04.2020 in Kraft. 

Gleichzeitig tritt Benutzungs- und Gebührensatzung der städtischen 
Unterkünfte für Flüchtlinge und Obdachlose der Stadt Castrop-Rauxel 
vom 06.03.2019 außer Kraft.

Castrop-Rauxel, den 02. März 2020   

K R A V A N J A

Bürgermeister

Anlage gemäß § 1 Absatz 3 der Benutzungs- 
und Gebührensatzung der städtischen Un-
terkünfte für Flüchtlinge und Obdachlose der 
Stadt Castrop-Rauxel 
Bestand der städtischen Unterkünfte für Flüchtlinge und 
Obdachlose der Stadt Castrop-Rauxel:

Bergstraße 75,  Harkortstraße 4

Franzstraße 56,  Vördestraße 41

Harkortstraße 1, Vördestraße 43

Harkortstraße 2 Vördestraße 45

Harkortstraße 3 Vördestraße 47

Sonstige Wohnungen
Briloner Straße 34 Pallastraße 85 

Briloner Straße 40  Schophof 2

Briloner Straße 42  Schophof 4

Briloner Straße 48 Schophof 6 

Briloner Straße 52  Weimarer Straße 1

Briloner Straße 54  Weimarer Straße 25

Christinenstraße 65  Weimarer Straße 29

Dresdener Straße 20 Leipziger Straße 17 

Erfurter Straße 22 Leipziger Straße 19 

Erfurter Straße 48 Leipziger Straße 23

Erfurter Straße 54  Leipziger Straße 31

Hedwigstraße 4  Leipziger Straße 1

Herner Straße 174

Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öff entlich bekannt gemacht.

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemein-
deordnung kann gegen Satzungen nach Ablauf eines Jahres seit ihrer 
Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebe-
nes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öff entlich bekannt gemacht 
worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet

oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher 
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Castrop-Rauxel, den 02. März 2020   

K R A V A N J A

Bürgermeister
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Das Amtsblatt der Stadt Castrop-Rauxel erscheint in der Regel jeweils zum 5. 

und 20. eines Monats und bei Bedarf.

Die Sammlung der Amtsblätter steht auf der Internetseite www.castrop-rauxel.de 
unter der Rubrik „Bürgerservice, Politik und Verwaltung“, „Verwaltung“ zum 
Abruf bereit. Interessenten können sich hier auch für ein Abonnement der 

zukünftigen Ausgaben registrieren lassen. Die Zustellung erfolgt dann nach 
Erscheinen kostenlos per E-Mail.

Zur Einsichtnahme steht das Amtsblatt außerdem im Rathaus (Eingang C / 
Forum-Ebene) zur Verfügung - sowohl am Informations- und Leseplatz vor den 

Sitzungsräumen 4 und 5 als auch im Schaukasten.

Blinde und sehbehinderte Menschen, die an einem Verwaltungsverfahren 
beteiligt sind, haben nach dem Blindengleichstellungsgesetz das Recht, 
Dokumente zu dem Verfahren in einer für sie wahrnehmbaren Form zu erhalten. 

Weitere Auskünfte hierzu erteilt die Redaktion.
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